
Fahrzeugteile - Typblatt 
Kraftfahrt - Bundesamt 
FiWdestraOe 16 l D - 2390 Flensburg 

ABE Nr. 41147 

I ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE) 

nach 5 22 in Verbindung mit § 20 StraBeDverkehrs-ZulasJuags- 
Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 15.11.1974 (BGBl I S. 31113) 

Nmar der ABZSr 41141 

GerlIt: sondarrader fUr Peraonenkraftwaqon 
7 J x 15 H2 

TYP: 1962 A 

Xnheber der Atllz RUOt. 0.2. t3.p.A. 
und Hersteller: 1-36061 Bassano del Grappa/Italien 

FertigungsatZttor San Martlno di Lugari 

rtir dis obsnbexeichnetsn reihenweise zu fertigenden oder ye- 
fertigten Ger&ite wird dieoe Genehmigung mit folgender Naflgsbe 
erteilt: 

Die genehmigte Einrichtung erhalt dae Typoeichen 

KM 41147 

Dieser von Amts wagen rugoteilta seichen iut auf jedem Stück 
der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnuny dauer- 
haft und jederzeit von aul)en gut leober anzubringen. 
Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen 
Anlafl geben kannen, dUrfen nicht angebracht werden. 
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Mit dem zugeteil,ten Typzeichen dürfen Fahrzeugteile nur 
qekennzeichnet werden, wenn sie den Erlaubnisunterlagen in 
jeder Hinsicht entsprechen. #nderungen der Erzuugnisse sind 
nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Rundesamte8 
gestattet. Verstöae gegen diese Bestimmungen fiihren zum 
Widerruf rier t~rlauhnin und wer~lcn ilberdiea strnfrechtlich 
verfolgt. 
__~ ____-_ --~ . . -..- - -_.-- -- _--.. 

.I 

Die Genehmiqunqsbehdrde ist unverz$glich zu benachrichtigen, 
wenn die reiherLweis:z Fertigung und/oder der Vertrieb der ge- 
nehoigten Rinrichtunq innerhalb eines Jahres nicht aufgenommen 
der endgültig oder langer als ein Jahr eingestellt wird. 

oie mit der Erteiluw~ der Allqnmeinen Betriebserlaubnis ver- 
Li~~h<-n~il netuqniss- sind nicht iltwrtraq%or. Schutzrechte Drit.- 
ter werden durch d,iese Gcnehmiqung nicht berührt. 

Die ALlgemeine Betriebserlaubnis erlischt, wenn sie durch das 
lir..lft.f~I1rt-I<un,I~~.811L widorrufei~ wird odnr der ~jr~nehmigto Typ 
de11 Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf 
kann ausgesprochen werden, wenn der Genehmigungsinhaber gegen 
die :nit der Allgemeinen ßetriebsarlaubnis verbun.?ienen Pflich- 
t t? 1, , c') (1i.h sownl t~ ..iso sich nua dntn dlaner Allgamcinen 
iletriel)17erlaubnit: zugeordneten besonderen Bescheid ergeben, 
v+rstoficn hat, ,ferner wenn er sich als unzuverlässig arueist 
<>,4*r drr,,,, sich Il~rL3kJwJtrllt, rlafi ,‘ii,u qen<ahmiqte Rinrichtuny 
den 8rEordernisseu der Verkehrssicherheit nicht mehr cnt- 
spricht. 
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Die Einzclertougniase der reihenweisen Fertigung mllssen die in 
beiliegenden Prlifuntarlagen aufgefuhrtan Waße aufweinen und 
Barfan nur aua den dort featgelegtsn Werkstoffen gefsrtigt 
werden. 

Die Sonderräder 7 J x 15 82, Typ 1962 A, zulässige Radlast 
458 kg, dUrfen nur zur Verwendung mit den in der folgenden 
Aufstellung genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedin- 
gungen an Kraftfahrzeugen der folgenden Typen (Hersteller: 
Bayerische Motoren Werke AG , Minchen) feilgeboten werden: 

YP 

uw3 

usf. Verkaufs- 
bezeichnung 

6 Ei- 316 
318 

0 mit BWW 320 
otor- 

K 
20.1 
O 
otor- 

OP6" Zl 
Oi BMW 3201 

i BWW 3231 
16 Bww 315 

BWW 316 
18 BMI 316 

Bww 318 
181 BMW 3181 
201 BUW 3201 
231 BMW 3231 

BMW 315 
Cabriolet 

BMW 316 
Cabriolet 

BMW 318 
Cabriolet 

Bww 3181 
Cabriolet 

BMW 3201 
Cabriolet 

BMW 3231 
Cabriolet 

8hrzeug 
BE Nr. 

37 

i%l/l 

insel- 
E 

ereifung 

95/50 R 15 
95/60 R 15 
OS/50 R 15 

Auflasen bzw 
Hinweise 
1)2)3)4)5)6) 
8)16)19)20) 
21) 



Kraftfahrt - Bundesamt 
För,:iestraße 16 0 D - 2390 Flensburg 

-- 

k 
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A 1614 

---l- 
A 18 BMW 316 
A 18/2 BMW 316A 
A 18/4 
A 18i BMW Tm-- 
A 18i/Z BMW 318i.A 
A 18i/4 
K 18i 
K 18i/2 
K Ni/4 -- 
A 2Oi BMW ,320i 

h 240/2tBNW ~324dA 

-7 
Al 

% 

-4- 

nhrzaug Barelfang ggf. 
3E NT. Auf lagen bzw. 

Hinweise 
537/2 195/50 - R 15 

7) 

195/60 R 15 
205/50 R 15 

205/55 R 15 
101 

225/50 R 15 
11)lS) 

Q-i - 95 50 R 1S 
7)18) 

iflagen bzw, 
.nweise 

12)3)4)5)6) 
19)16)17)19: 
11211 



a 

i 

usf. Verkaufs- 
bezeichnung 

BMW 315 
UMW 316 
13t-m 316~ 
BMW 318i 
BMW 318iA 
BMW 32Oi 
BMW 320iA 
KW 324d 
ßMW 324dA 
RMW 325e 
BMW 325eA 

BMW 3251 
SMW 325iA 

-5- 
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Fördestraße 16 l D - 2390 Flensburg $ 

ARE Nr. 41147 

205/55 ic 13 
10) 

I 225/50 R 15 
11115) 

,Auflagen bzw 
~Hinweisc 

:1)2)3)4)5)6) 
8)9)16)17)19 
20121) 

--- 
)2)3)4)5)6) 
2)13)19)20) 
1) 

Auflagen bzw. Hinweise: 

1) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und 
Traqfahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahr- 
zeugpapieren zu entnehmen. 

2) Wird eine in dieser Allgemeinen Betriebserlaubnis aufge- 
führte ReifengraBe verwendet, die nicht bereits in deK 
Betriebserlaubnis des Fahrzeugs genehmigt ist, ist unter 
Vorlage das Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachver- 
ständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr über 
den vorschriftsms8igen Zustand des Fahrzeugs eine erneute 
Betriebserlaubnis für das Fahreeug bei der Verwal- 
tungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen 
CS 19 Abs. 2 StVZO). 

i 

) 
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3) Das Pahrwerk, sowie die Brems- und L@nkungsaggregate miis- 
Se", sofern diese durch keine weiteren Auflagen berUhrt 
werden, dem Serienstand entsprechen. 
Wird gleichzeitig mit dem Anbau der SonderrSder eine Fahr- 
werksänderung vorgenommen, so ist diese unabhkingig vom An- 
bau der SonderrBder zu beurteilen. 

4) -:s sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil DIN 7780 - 
43 GS 11.5 oder mit geradem Ventil mit Metallfuß und Be- 
festigung durch Oberwurfmutter von au8en, die weitgehend 
der DIN 7779 entsprechend (2-ß. Alligator-Nr. 2024 R 8 
bzw. 3004 Al, zulässig. 

Hei Fahrzeugen xit einer bauartbedingten Höchstgeschwindig- 
./ 

iieit ab 210 km/h sind nur Metallsehraubventile zulässig. 

5) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzulie- 
fernden Radschrauben verwendet werden. 

6) Zum Auswuchten der SonderrSder dilrfen auf der Felgenaußen- 
seite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter Ver- 
,iendet werden. 

7) FC!; ist der Nachweis zu erbringen, da8 die 
Gcschwindigkeit.$anaeige und CJie Wegstreckenmessung inner- 
halb der zulsssiqen Toleranzen liegen. Sofern eine Anglei- 
chung durchgefü.hrt wird, kann diese Rad-Reifen-Kombination 
nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere ein- 
getragen werden. 

8) Da>rch den Anbau geeigneter Teile ist eine ausreichende 
Abdeckung der vorderen Peifenlaufflächen herzustellen. 
Der Anbau von Schmutrf~nqern ist au8erdem erforderlich. ,._, 

?) 4~1 Auslauf rler :iinteren Radabdeckurigen müssen Schmutz- 
f~%nger oder andere qeeignete Teile angebracht werden, die 
eine ausreichend:? kbdeckung der ,Reifenlauffläche gewahr- 
leisten. 

1.0) Durch umbörd,zln der hinteren Radhausausschnittkanten ist 
eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombi- 
nation herzu,stellen. 

l! uurch UmbördeIn bzw. durch Ausschneiden der hinteren Rad- 
hausausschnittkanten und durch Aufweiten der Kotflügel 
über der Radmitte ist eine ausreichende Freigängigkeit der 
Rad-Reifen-Kombination herzustellen. Werden die Radhauser 
ausgeschnitten, so ist das Fahrzeug für den Anhängerbe- 
trieb nicht mehr geeignet, es sei denn, die ursprüngliche 
Festigkeit der Radhäuser kann durch zusXtzliche Naknahmen 
wieder hergestellt werden. 

Sofern die ursprnnqliche Festigkeit der Radhäuser nicht 
wieder hergestellt wurde, ist in den Fahrzeugpapieren us- 
ter Nr. 33 ein entsprechender Vermerk anzuhrinqen. 
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11) Durcn Nacharbeit der Radhausausschnittkanten der hinteren- 
Radhäuser ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad- 
Reifen-K<mabination herzustellen. 

13) Durch den Anbau geeigneter Teile ist eine ausreichende 
Abdeckung der vorderen Reifenlaufflhchen herzustellen. 

14) Durch Aufweiten der hinteren inneren Kotflügel (doppel- 
wandig) nach auBen, insbesondere im Bereich über der Rad- 
mitte, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- 
Reifen-Kombination herzustellen. 

15) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur an der Hinter- 
achse zulässig. 

16) Die Verwendung folgender Rad-Reifen-Kombination ist auch 
zul2lssigr 

ReifengröBe 
Vorderachse: 195/50 R 15 
Hinterachse: 205/50 R 15 

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierver- 
hinderer (ABV) ist die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination 
nicht zulassig. 

Von den Reifentypen des Herstellers Dunlop ist nur der 
Typ D40 fUr die Kombination zulässig. 

Ferner sind die den jeweiligen Reifengrößen zugeordneten 
Auflagen und Hinweise sinngern28 su beachten. 

17) Die Verwendung folgender Rad-Reifen-Kombination ist auch 
2u1assigr 

ReifengröEe 
Vorderachse: ZOS/SO R 15 
Hinterachse: 225/50 R 15 

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierver- 
hinderer (ABV) ist die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination 
nicht sulässig. 

Die den jeweiligen ReifengröBen zugeordneten Auflagen 
und Hinweise sind sinngemäa zu beachten. 

18) Es sind nur Reifen Typ 04 und Typ D40 des Herstellers 
Dunlop und Typ MKV des Herstellers Michelin zultissig. 
Werden andere Reifentypen oder Reifen anderer Hersteller 
verwendet, so ist über die Verwendbarkeit dieser Reifen- 
grose auf der Felgengroße 7 J x 15 H2 und insbesondere 
über die ausreichende Tragfahigkeit bis 217 km/h eine 
Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. 
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19) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit m%ßi- 
qer Gesctlwin3i,!!~-I:it nnd nicht l&nger als erforderlich ge- 
fahren werdeil. 

20) Vom Fahrzeuqhal~ter ist unter Vorlage des Gutachtens eines 
amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Priifers fair den 
Kraftfahrzeugverkehr über den vorschriftsmäßigen Zustand 
des Fahrzeuys eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahr- 
zeug bei der Verwaltungsbehiirde (Zulassungsstelle) zu be- 
antragen (5 19 Abs. 2 StVZO). 

21) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten 
nicht verwendet werden können. 

Die Freigängigkeit der Reifen in den Radhäusern ist bei Ein- 
haltung vorstehender Auflagen bei den im :Straßenverkehr übli- 
chen Bedingungen gewährleistet. 

Die Erlaubnisinhaberin ist verpflichtet, ihre Abnehmer auf 
diese Forderunqen und auf die erforderlichen Anzugsmomente der 
Radschrauben hinzuw,zisen sowie allen Wiederverkäufern die 
gleiche Verpflichtung aufzuerlegen. 

nie Abnehmer sin-l f~erner darauf hinzuweisen, daß bei Varwen- 
dung dies serienm?ißigen Ersatzrades die sorienmäf3igen Rad- 
schrailben des Fahrzeuges zu verwenden sind. 

An :jcden Gerät der Laufanden Fertigung sind an den aus den 
Prufunterlaqen ersi,?htlichen Stellen gut lesbar und dauerhaft 

der Name ries Ferst~:,l!ers oder das Herstellerzeichen, 
die Felgengröße, 
der Typ des SonUer.rades, 
das Herstelldatum (I!onat, Jal~iC), 
da.; ?'ypzeichen und 
die Einpreßtiefe 

anzubringen. 

Die Geräte dürfen z;rs?itzlich auch mit fremden Firmenzeichen 
gekennzeichnet wer-l,:?!>. 

Im iibrigon gelten iie im beiliegenden Gutachten m 
der Technischen PrCf,stelle fUr den Kraftfahrzeugverkehr des 
Technischen Oberrracrtungs-Vereins Uayern e.V., Miiricben, vom 
20.10.1980 festqehaltenen Angaben. 
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I>aa zurückgegebene Munter ist '30 aufzubowahrpn, dafl eo noch 
filnf Jahre nach Erioachen der Ai3E in zweifolslzroiem Zustan<,l 
vorgewiesen wurden kann. 

Flenoburg, der] 7. t!ovembcr 1911b 
Im Auftrag 

Vogtherr 

Hcglaubigtr 

HegierunqssekretSr 

Anlage: 
1 Gutachten 



Gutachten 
411475 

/ 
zur Erteilung einer Allgameinrn 8otriebwlaubnir 

/ 
noch 5 22 StVZO 

der Typprüfstelle des Tehnirchen Oberwochung~- 
Verein, Bayern e.V., Münch*n 

Handelsmarke: 

Ruote O.Z. S.p.A. 
1-36061 hlssiino dt!L Grappa 
1 t:alien 

MOTOR SPORT WHEELS S.R.L. 
Vta Monte Bianco 10 
l-‘j5n18 San Mnrt in0 d1 I,II~XII-~ 

MSW 

Einteil~i.ee LM-Sonderräder mit un- 
:;ymmetri.schem Tiefbett und ßop(11>1 - 
hum,p (Schwerkraft,-KokilLenguß), 
Lelgensclliksel mLt 40 kreuzwelse 
itn~?,<xlrdnetwl > rt,ppcnartlp,en Spul - 
chcn und jeweils 20 dazwischenll~~- 
genden, dreieckförmigen bzw. rau- 
r:cnfUrmigen I.iiftunp,snffnungl,n :iowI~c 
20 rautenförmigen Vertiefungen, N;I- 
benberei.!.:h mit einem Deckel ahae- 
<I<‘ckt. 

1.1 . Sonder-raddnten : --.-- 

Ibd-Nr. bzw. R:I:I: yp: 1962 A 

Radgröße nach No;:-m: 7 .J x 1 .5 112 

Einprcßttrfc in inm: 12 t 1 

zulässige Radlast: i.n kg: 458 

max. Abrollumfang der zugrun- 
de gelegten Bereifung in mm: 1875 

Gewicht eines Rades in kg: 7.2 (unlackiert) 



Gutachten 
zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis 

noch 8 22 stvzo 
s, i ‘1 /r ;/ 1 

der Typprüfstelle des Technischen Obervochunw 
Vereins Bayern e.V., München 

74 
Blatt A 

2 ! 

Ruote O.Z. S.p.A. Sonderräder für 
personenkraftwagen 1962 A 
7 .J x 15 H2 1-36061 Bassano del Grappa 

Bitte Austausch vornehmen ’ ” /,. , :. I. 
;;.<. ,,.- 

1.2. Radanschluß: 2,: -;' L,:J, ,'; :: y.:".":, 8 .5e '-..:,:,<' 04. 2LI 00 
Befestigungsart: Mit ~&&slb;undschrauben des Rad- 

herstellers, Gewinde M12x1,5, 
Schaftlänge 26 mm 

Anzugsmoment in Nm: 110 

Lochkreisdurchmesser in mm: 100 + 1 - 

Mittenlochdurchmesser in mm: 57 EJ 

Zentrierart: Mittenzentrierung 

1.3. Kennzeichnung der Sonderräder: 

An der Außenseite der Sonderräder wird folgende Kennzeichnung ein- 
gegossen: 

Fabrikmarke: MSW 

Radtyp: 1962 A 

Radgröße: 7 J x 15 H2 

Einpreßtiefe: E 12 

Typzeichen: KBA . . . . . nach Erteilung der ABII 

An der Innenseite der Sonderräder wird folgende Kennzeichnung 
eingegossen: 

Herkunftsmerkmal: MADE IN ITALY 

Gießereizeichen: O.Z. 

Herstelldatum: Fertigungsmonat und -jahr, z.B. 
Juli 1986 in Form von UI' WS * 

&tt/-wi 

Außerdem werden auf der Radinnenseite verschiedene Kontrollzei- 
chen angebracht. 



LW Erteilung einer Allgemeinen Betriebrerlaubnir 

41147 noch cj n stvzo 

Gutachten 

der Typprühtslls der Technischen Obemachungs- 
Vereins Bayern e.V.. Mihchen 

1.4. Verwendungsbereich: 

Die Sonderräder können an folgenden Personenkraftwagen angebaut 
werden: 

Hersteller: Bayerische Motoren Werke AG., 8000 Mtinchen 40: 

ulässige 
eifengröße 

ft uflagen und 
H im-eise 

95150 R 15 1’ 
95160 R 15 8 
D5/50 R 15 2 



Gutachten 
LW Erteilung einer Allgemeinen Betriebrerlaubnir 

ndl g 22 SNZO 41147', 
der TypprOf#ella der Technltchsn Obrm.chung,. 

Vsmins Boyarn S.V., Müncbsn 

1.4. Verwendungsbereich: (Fortsetzung): 

.-. 
T 

u 

YP 
_ . - 

Mw 3/1 

,usfilhnng Handels- 
bezeichnung ..~,. ._. ,._,. .l,l__-^, ,.,I. 

16 
: w; 

BMW 315 

$2 
W 316 
BlW 316 A 

1814 _ 

iai 
1 lau2 

mw 318 i 
w 318 LA 

, lau4 -.-- - . . --. 

- 

, 23114 1 

95/50 R 15 
7)1a) 

95160 R 15 
05/50 R 15 

05/55 R 15 
10) 

25i:p R l5 

uflagen und 
inwet sf: 

)2)3)4)5)6) 
)9)15)16)17) 
9)20)21) 



Gutachten 
zur Erteilung dnrr Allgomoinrn Brtrlrbtrrlaubnic 

no& 5 12 WZ0 
dar Typprihhll~, des Technishcn Obemmhungr- 41147 

Verein:;~oysrn e.V., München 

Ati d.a Fohnwgtrils: TYP1 thntrllw/~~ 
Sonderrader EUr 
Personenkraftwagen 

Ruote 0-Z. S.p.A. 
1962 A 

7 .l x 15 H2 1-36061 Bassano del Grappa 

1.4. Verwendungsbereich: (Fortsetzung): 

Y!J 

@rd :i/ I 

ml 3/H 

-2 

A 

A 

A 
x 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

-,- 

27e/... W 325 e 
$iw 325 eA 

+------ 
251/... Ei%! 325 1 

ßl%' 325 iA 

-- 
.,-. ._. + ._._....._._--_-..__. 

25 1. IM4 XT 1 

A 

-? 

._ 

E 

163713 

147 

~, ̂, . In 
iüiäß tge 
Xeifengr6ße 

I95/50 Il 15 

195,:0 R 15 
205/50 R 15 

!05/55 R 15 
10) 

125150 H 15 
11) 

195/50 K 15 
7118) 

l95/60 K 15 
!05/50 R 15 

!05/55 R 15 
10) 

!25/50 R 15 
-!.!1---..--.? 

l95/60 R 15 
!05/5C-f R 15 

!05/55 it 15 
14) 

)2)3)4)5)6) 
)9)15)16)17; 
9)20)21) 

)2)3)45)6) 
2)13)19)20) 
1) 



Art dm Fahn.uf#ailr: 
Sonderrader fUr 
l+rsonenkraEtwagen 
7 .I x 15 H2 

1) 

2) 

--.--~.,. .l-.-----,~ .._. .-,&-L-...-.- ,.. . _, __., _._,__ 

I.4. Auflagen und Hinweise: 

Die mJ.ndestens erEorderlichen C~scllwindigkeiLsb<,rcLclhe nnd Tragfahlgkci, toi der 
zu verwendenden Reifen sfnd, ‘mit Ausnahme der Reifen mit MtS-Profil, den Fahr- 
zeugpapieren zu entnehmen. 

Wird eine ln diesen Gutachten freigegebene Reifengroße verwendet, die nicht 
bereits in der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges genehmigt ist, muß unter Vor- 
lage des Gutachtens eines antlich anerkannten SachversLändigen oder Pr-Ufers 
ilber den vorschriftsnMigen Zustand des Fahrzeuges eine erneute Betriebser- 
ladnls Eu~ ILIH IWmseug he1 der Vcrwaltungsbehordd (%ul.assung~~~.~~ 1.10) bean- 
tragt werden (8 19(2) StVZO). 

Gutachten 
zur Ertdung rinor Allgemdnwt 8otrirbserlaubnis 

nach 5 n WZ0 
der TypprGbtella dar Tsdmisctm Obmvahunas- 4114Tf 

Verclint Bayrrn 1. V., Mtinchrn 

VP: 

1962 A 

H*nt.ll*rr~~ 

Ruote O.Z. S.p.A. 

1-36061 Bassano del Grappa 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

Das Fahrwerk und die ,Bremsaggregate mUssen, mit Ausnahme der hter eventuell 
aufgeftihrten, erforderlichen ChxUstm&&mmn dem Serienstand entsprechen. Die 
ZuLässigkeit weiterer Verllndenmgen ist anhand eines PrUfberichts, bzw. durch 
erneute Anbau-, keigängigkeits- und Randlingversuche nachzuweisen. 

Nur fUr schlauchlose Reifen md Gummiventile DIN 7780-43 GS lt,5 oder gerade 
Ventile mit Ptetallfuß und Befestigmg durch Gberwurfmutter von au&n, die 
weitgehend der DIN 7779 entsprechen (z.B. Alligator-Nr. 2024 R 8 bzw. 3004 A). 
Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit ah 210 lanß 
fllnd nur ~l.:~llrtchraulxtentile zuulss Lg. 

Zur Befestigung der Scnderrader dUrfen nur die mitzulteEetnden Radschrauben 
verwendet werden. 

Zun Auswuchten der Sonderräder dltrfen an der FelgenauBenseite nur Rlebegewich- 
te unterhalb der Felgensqhulter verwendet werden. 

Cs ist der Nacheis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers 
und Wegstreckenzahlers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen 
(S 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad- 
Reifen-ICmnbination nicht als wahlweise AusrUstxmg in die Fahrzeugpapiere ein- 
getragen werden. 



Outachten 
zur Erteilung einer Allgemrinrn B&irbrrrlaubnis 

nach # 22 StVZO 
dar Typprilf~klla dec Twhnischsn Obrmohunpc. 

41147h 
Verdns Bayern . . v., Mllndlrn 

Att dss Fahrzwotdir: 
Sonderrader fUr 

Auflagen und Hinweise (Fortsetzung): 

Y) D.rrch den Anbau geeigneter Teile (z.B. Spoilerecken oberhalb der Stoßstsnge 
oder anderer geeigneter Maßnahmen) ist eine ausreichende Abdeckung der vorde- 
ren Reifanlaufflachen sicherzustellen. 
Gleichzeitig ist der Anbau von,Schmutzfängern erforderlich. 

9) 

10) 

11) 

1%) 

13) 

14) 

15) 

16) 

An Auslauf der htntcren Radabdeckungc*1 mUssen Schmutzf#ngcr oder andere gceig- 
nctc Teile angebaut werden, die eine ausreichende Abdeckung der ReiEenlauffl~- 
chcn gcw#ln-lcistcn. 

Lxch Ihbordeln der hinteren Radhaus-Awschnittkanten 1st eine awretchende -/ 
Fr&#ngigkelt der R.ad/Reifen-Kcmbinatlon herzwtell.cn. 

Durch Unbordein bzw. Ausschneiden der hinteren Radhausausschnittkanten und 
dürch Aufweiten der KotflUge Uber der Radmitte ist eine ausreichende Frctglin- 
glgkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Werden die Radh&lwer awge- 
schnitten, so ist das Fahrzeug filr den Anhängerbetrieb nicht mehr geetgnet, 
es sei denn, die ursprlingliche Festigkeit der Radhgwer kann durch su- 
srtzliche MaRwhmen wieder hergestellt werden. 

Lurch dlc Nach~~rls~L~ der hlntercn ~~awausschnlLtknttn bzw. durch vuI.l- 
ständiges Unlegen der Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Frei- 
gangigkett der Reifen sicherzustellen. 

Dxch den Anbau geeigneter Teile (z.B. Spoilerecken oberhalb der Stoßstange 
oder anderer geeigneter Maßnahmen) ist eLne ausreichende Abdeckung der vorde- 
L’CYI KelFcnlauCfl~lchcn sicherzwtelltn. 

Qxch Aufweften der hinteren inneren KotflUge (doppelwandig) nach auRen, Lns- 
ht>sonderc Im Rcrcl.ch Uber der Ratinttte, 1st etns swrclchende Freig~lngiR- 
keit der Rad/Reifen-Kombination herzwtellen. 

Die ReifengroBe 225/SORlS ist nur auf der Hinterachse zulässig. 

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist auch zul&sig: 

Vorderachse: 
Hinterachse: 205/50 R 15 
Nlclk zul.iLssLg an J’alxzcugen mit. Anti-~Lockier-~rt~syst~n bzw. Antl- 
Schlupfregelungsanlage. 
Bei Verwendung von Ixmlop-Reifen ist nur das Profil D40 fiir die Kombination 
zulässig. 

Folgende Rad/Reifen-Kanbination ist auch zulässig: 

Vorderachse: !i5%Es 
Hinterachse: 225150 R 15 
Nicht zul8ssig sn Fahrzeugen mit Anti-Blockier-Bremssysten bzw. Anti- 
Schiupfregelungsanl;q,e. 
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Gutachten 

zur Erteilung einer Allgrmrinrn Batrirbsrrlaubnis 
e4ott 

31 
Im& 5 22 stvzo 41147 

der Typprüfstelle dss Tshnirchen Obsmadwngs. a 
Vsrrins Bayern S.V., Mündmn 

- -~---._ .- 
Ar( das fohrzwgtoll8: 

Sonderräder fUr 
I’c?rsl)ncnkraftwagen 
7 J x 15 H2 

TYP1 

1962 A 

H*nt*tlrrl~( 
Ruote O.Z. S.p.A. 

1-36061 Bassano del Grappa 

Auflagen und Hinweise (Fortsetzung): 

18) 

19) 
L 

20) 

21) 

Von den Reifenherstellern Dmlop (Typ D4, LXO) und Michelin (Typ MKV) 
liegen Freigaben bezüglich der Tragfähigkeit bis 217 km/h wr. 
Filr Bereifqqsn anderer Hersteller mul( eine entsprechende Bestätigung 
vorgelegt werden. 

Wird das serietnn@ige Reserverad verwendet, SOLL mit mBEfger Geschwindlgkett 
und nicht L&ger als erforderlich gefahren werden. Es mUssen die serienmtll(igen 
Befestigqs telLe verwendet wrrden. 

Vom Fahrzeughalter ist unter Vorlage des Gutachtens eines *mntlich anerkannten 
Sachverstgndigen oder PrUfers über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fshr- 
zeugs eine erneute Betriebserlaubnis fUr dae Fahrzeug bei der Verwaltungsbe- 
horde (Zulassungsstelle) zu beantragen (§ 19 Abs. 2 StVZO). 

Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daB Schneeketten nichtverwendet werden 
kämen, 

I.S. SpurverbreIterung: 

,Die Einpreßtiefe von 12 mm ergibt eine Spurverbreiterung je nach 
Fahrzeugausführung bis zu 46 mm. 

11. SonderradprUfung: . 

11.1 .FelgengroBe: 

Die Maße und Toleranzen der unsymmetrtschen Tiefbettfelge mit 
beiderseitigem Hump entsprechen der E.T.R.T.O.- Norm. 

Die Maße wurden nachgeprUf t . 

Die nachgeprUften Muster stimmten in den wesentlichsten Punkten 
mft den Zeichnungsunterlagen Uberein. 

Eine Werksfreigabe Uber FelgengrUße, Einpreßtiefe und Größen der 
Bereifung liegt nicht vor. 

Die fehlende Werksfreigabe fUr die unter Punkt 1.4 aufgefUhrten 
Personenkraftwagen wurde ersetzt durch vergleichende Handlingver- 
suche mit anderen Rad/Reifen-Kombinationen gleicher Abmessungen 
auf unserem PrUfgelände in Jesenwang. 
Daneben wurde die Festigkeit des Fahrwerks bereite friiher auf 
dem Hockenheimring bzw. Nurburgring geprUft. 



Gutachten 
zur Erteilung einer Allgrmrinrn Betrlrbrrrlaubnis 

nah 8 22 WZ0 

11. Sonderradprufung (Fortsetzung): 

Im Einzelnen wurden folgende Prlifungen durchgefilhrt: 

- Kreisfahrt: I I,nks und rechts mit Kurvl~ngrronzeclschwin- 
digkeit (Kreisplatte 40 m Radius) 

- doppelter Fahrspurwechsel 
(in Anlehnung an ISO/TR 3888-1975) 

- Slalom (Kegelabstand 18 m) 
- Lastwechselreaktion 
- Fahren auf unehener Fahrbahn 
- Hcurtellung ~I<sr Lenkkrlfte und des Lenkverhaltens 

(wirksamer Lenkrollradius) 

HC t diesen Prufungen ergaben sich im Vergleich zur serlenmBB lgcn 
Ausrüstung des Fahrzeuges keine Beanstandungen. Kriterien des 
Fahrkomforts lagen dieser Beurteilung nicht zugrunde. 

Gegen die Verwendung der Felgengroße 7 J x 15 H2 und der angege- 
benen Reifengrößen bestehen daher aufgrund der oben genannten Un- 
f ~~rtiuchungcn uns(>t-crscl ts hcl vcrkchrs(lblichcr NutzunH kelnc 
technischen Bedenken. 

11.2.Werkstoff der Sonderräder: 

%usatnmefiseli.ul,I:, Yestlgkeitxwcrte und Korrosloasverhal~en dcs 
Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; 
diese Angaben wurden durch uns nicht geprüft. 

IT .‘j.l .DauerEestigkcitspriifung: 

Die Dauerfestigkeit wurde auf einem unwuchtbelasteten Scheiben- 
radprüfstand untersucht. Der Prüfung wurden folgende Werte zu- 
grunde gelegt: 

max. Radlast in kg: FR = 458 

Reibwert : P = 0,9 

dynamischer Reifen- 
halbmesscr 1.11 am: ‘dyn - 0,300 

(entspricht einem Abrollumfang von 1875 mm) 

EinpreRtiefe In mm: e = 12 

max. Biegemomcnt.tn Nm: Mgmax * 2534 

3. 



Gutachten 
zur Erteilung einer Allgemeinen Eetriebrerlaubnir 

noch 5 22 StVZO 
der Typprühtslls der Technirchsn Obemocbungr- 

Vereins Bayern e.V.. München 

11.3. Dauerfestigkeitsprtifung (Fortsetzung): 

An den geprilften Rädern konnt.en nach Erreichen der vorgeschriebe- 
nen Mindestlastspielzahlen keine Anrisse festgestellt werden. Ein 
unzulässiger Abfall des Anzugsmomentes der Befestigungsteile war 
nicht gegeben. 

11.4.Anbauuntersuchung am Fahrzeug: 

Wt*rui dLc iz~~Cl~;~g~n l,n Punkt 1. .4. (,!rE(lI Lt H lnd, h;lben Jlc ~:~dcr 
ausreichcndcn Ahstctnd von ßrems- und Pahrwcrkstellen, und Elle 
FrcigiIngtgkeit der ReiEen i.n den Radhäusern ist bei den im 
St,raßcnvcrkchr iiblichen lh!diq;ungen p,cwllh r loi.stct . 

Dte Verwendung von Schneeketten i.st nicht möglich. 

111. Zusammenfassung: ..--- 

ßi.c Sonderrader Typ 1962 A des Herstellers Ruotc 0.7.. S.p.A., I- 
,36061 Bassano del Grappa, Italien entsprechen den “Richtlinien 
filr die Priifung von Sonderrrdern für Personenkraftwagen und filr 
IKI‘:tl-l rIldvI-” vom 27.07. lYll%. (;c’)r,c’n (11~1. K1.f 1.1 läute, 4.1 II(*I‘ h I I~,I*IIII~~II(J~ 
I~c~~rl~~b~~~rl.~~~~hnLs nach I’ 2% St~VZO hestchr:lt keine tccl~nl~cl~~~~~ I$e- 
denken, 

Wird die Allgemeine Betriebserlaubnis erteilt, so muß der Inhaber 
eine gleichmäßige, refhenweise Fertigunp, der RRdrr gew#hrl(sisten. 

Er hat darilher hinaus daf(lr zu sorgen, dnR dteses Gutac,hten durch 
Nachtrag ergtinzt wird, sofern sich dte im Verwendungsberetch der 
Al.l.gcmcLnc~n lh~trlebserlaubnis nufgeführtc:n Fahrzeuge In ‘ret Im 
ilndern, welche die Verwendung der Rader heeinträchtigen können; 
hierunter fallen fnsbesondere Änderungen an den Radbremsf,n, an 
der Radaufhängung und an den Radhäusern. 

Die Bezieher der Sonderräder müssen (z.B. durch eine mitzulie- 
fcrnde Anb;iuanwetsung) auf die Auflagen niich Punkt 1.4. sowie auf 
dfe Befestigungsart ,und die erforderlichen Anzugsmomente der Rad- 
schrauben hingewiesen werden. 

a 



&mtachten 
zur Erteilung rinw Allgemdnrn Betrlobswlaubnl~ 

111. Zusammenfassung (Fortsetzung): 

Die Bezieher der Sonderräder milssen außerdem darauf hingewiesen 
werden, daß bei Verwendung des serienmäßigen Reserverades dte 
Original-Radschr;luben zu verwenden sind. 

Die Begutachtung der aufgefiihrten Rad-Reifenkombinationen wurde 
;ctn PrUf fahrzeug, sofern nichts anderes erwähnt ist, mit gI.(si,chcn 
Reifenfabrikaten und Reifenprofilen durchgefuhrt. Der Fahrzeug- 
halter ist darauf hinzuweisen, daß diese Einheitlichkeit auch Im 
Fall e der Rei. fencrneuerung beibehalten werden soll. -d 

Reifen der Geschwind,igkeitsklasse V dürfen nach DIN 7803 sowie 
nilch der W.d.K.-1.eitlini.e 128 Blatt 1 bei. Ceschwindtgkcttrn Uher 
210 bis 220 km/h nur bis zu 90 % ihrer maximalen TabellentragfB- 
higkeit ausgelastet werden. FUr Geschwindigkeiten Uber 220 km/h 
sind die Tragfähtgkeiten und RetfenfUlldrUcke mit den Reifenher- 
st-cl Ickt-n abzu~itimmen (Rcst:itlgIlng). Dies gI.I~t auch FUr aI.lo V- 
Reifen, welche am Fahrzeug unter Sturz eingesetzt werden. 

Weil die Personenkraftwagen durch den Anbau der Sonderräder ver- 
Ilndrrt werden ,milsisc\n, wird Eigne Begutachtung nach S 19 Abs. 2 
SLV%O für criortlcrltch gehallen. Ilicrbel YLII~ die unter 
Punkt 1.4. aufgeführten Auflagen.und Hinweise besonders zu bcach- 
tcxn. 

IV* i?Tzz$T 

Zeichnungs-Nr.: Datum : 

‘. ’ derräder --- 11.07.1986 
d 

Zeichnung der 09.07.1986 

Zeichnung der Radkappe 

Zeichnung der Radschraube B1/078 

erkannter Sachverständiger 

r: 
? 
n 

H MUnchei, den. 2 o, ,o, 86, 

e pa-ho 



Kraftfahrzeug-Typblatt 
- 

Mitteilung 
Allgemeine Betriebwlaubnir Nr. 41147 

erteilt vom Kraftfahrt-Bundesamt am f17.11.1986 

Sonderrider f~iir Personenkraftwagen 7 J x 15 HZ 
1962 A 
Ruote 0.Z. S.p.A.. 1-36061 Bassano dt?1 Grappa/Italien 

.“,uflaggen dar Allgemeinen Eetriebrerlaubnis: 




